
Statuten des Vereins ,,Kleine Herzen"

1) Name, Sitz und Tätiokeitsbereich

[1) Der Verein führt den Namen ,,Kleine HeEen - Verein zur lJnterstützung von Kindern

aus wirtschaft l ich benachtei l igten Ländern".

(2) Der Sitz des Vereins ist in Niederösterreich Tulbingerkogel 67, 3001 Mauerbach. Sei'

ne Tätigkeit erstreckt sjch auf ganz Osterreich. Die Errichtung von Zweigvereinen in

änderen Bundesländern ist möglich und nach Maßgabe der gesetzl ichen Bestimmun-

gen beabsichtigt.

2) Zweck

(1) Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt insbesonderei

. Kindern aus benachtei l igten Ländern, insbesondere Länderh der ehemaligen Sow-

jetunion zu helfen. Die Hil fe sol l  entsprechend dem geltenden SubsidiariLätsprinzip

in erster Linie vor Ort durch karitat ive Maßnahmen erbracht werden.

. Die karitat ive Hil festel lung im Ausland durch Patenschaften, Unterstützung medt-

zinischer Versorgung, Bildungsmaßnahmen für Kinder und Betreuer, Freiwll l igen-

programme sowie Unterstützung oder Errichtung von Stüt-zpLlnkten zur Betreuung

von Krndern durchzuführen, Partnerschaften mit vor ort tät igen anerkannten kari-

tat iven Organisationen sind dabei gewÜnscht,

. Der Verein kann zur Verfolgung der Vereinsziele organisationen in den Ländern

des Wirkens des Vereines gründen sowie Einrichtungen zur Unterstützung von

Kindern gründen und beLreiben,

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne

der BAO.

3) Mittel zur verwirkl ichunq des vereinzwecks

Der Vereinzwecks soll  durch die in den Absätzen 2 und 3 angeführten immateriel len

und materiel len IYittel erreicht werdet.

Als immateriel le t\4it tel dienen insbesonderel

. Aufbau und Betrieb eines Büros zur Erreichung des Vereinzwecks

. Vorlräge,seminare, Arbeitskrerse, Exkurstonen

. Herausgabe von Newsletter und Publikationen, Studien

. Kontakte Lrnd Zusammenarbeil  mit anderen Vereinigungen die ähnliche Llnd kom-

plementäre Ziele im 1n-und Ausland haben.

Die erforderlrchen materiel len lvl i tbel werden insbesondere auFgebracht durchi

(1)

(2)

(3)
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Beitr i t tsgebühr und ! l i tgl iedsbeiträge, Sacheinlagen

Erträgnisse aus Veranstal lungen, aus Projektarbeit für und mit anderen Vereinen

und aus vereinselgenen lJnternehmungen

spenden, Förderungen, Sammlungen, Vermächtnisse und sonstrge Zuwendungeh

Vermietung und Verpachtung von dem Verein zur Verfü9ung stehenden Obiekten

zinsen und Annuitäten

4) ElEe!.vc4serdsEs

Die I\4it tel des Vereins dürfen nur für die in der Satzung angefÜhrten Zwecke verwen-

det werden. Die pl i tgl ieder des Vereihs dürfen keine Gewinnantetle in ihrer Eigen-

schaft als Mitgl ieder und keine sonstigen Zuwendungen aus l4it teln des Vereins eö

nalten.

Bej Ausscheiden aus dem Verein und der Auflösung oder Aufhebung des Vereins dür-

fen die Vereinsmitgi ieder nur den gemeinen Wert ihrer al lenfal ls einbezahlten sach-

einlage erhalten, der nach dem Wert zum Zeitpunkt der Leistung der Einlage zu be-

rechnen ist, Es darf keine Person durch dem Verein zweckFremde Verwaltungsausla-

gen oder durch unverhältnrsmäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(1)

(2)

5) Arten der Mitdliedschäft

(1) Die lvl i tgl ieder des Vereins gl iedern sich in ordentl iche und löI l lcI ldc I\4itgl ieder'

(2) ordentl iche lvl i tgl ieder betei l igen sich an der Vereinsarbeit.  Fördernde lvl i tgl ieder

wenden dem Verein vor al lem materiel le lvl i t tel zLr.

6) Erwerb de. Mitdl iedschaft

(1) I\4itgl ieder können sowohl natürl iche als auch jurjst ische Personen werden.

(2) Über die Aufnahme von ordentl ichen und Fördernden Mitgl iedern entscheidet der Vor-

stand endgült ig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

7) Beendidund der Mitdl iedschaft

(1) Die IVl i tgl iedschaft erl ischt durch fa4 (bei jurjst ischen Personen durch den Verlustder

Rechtspersönlichkeit oder durch die Auflösung, bei Konkurseröffnung oder Abweisung

eines Antrages auf Konkurseröfrnong mangels lvlasse), durch frei\/ i l l ioen Austri t t  und

durch Ausschluss.
(2) Der fre;wrl l ige Austri t t  lst jeweils zum Quartalsehde mit einer Frist von drei lvlonaten

möglich.

(3) Der Ausschluss eines Mitgl ieds aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober

Verlehzung der f4itgl iedspfl ichten und wegen unehrenhaften Verhaltens oder dem

Rückstand mit der Zahlung von lvl i tgl iedsbeiträgen Lrotz Mahnung mit eingeschriebe-
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nen Brief an die zuletzt bekannt gegebene Anschrif t  verFügt werden. Im Falle der
Verletzung von pl i tgl iedspfl ichten oder unehrenbaflen Verhaltens kann das Rechrs-

mittel der Berufung an dre Generalversammlung des Vereins erhoben werden, bis zu

deren Entscheidung die l4itgl iedschaftsrechte ruhen. Für den Fall  des Ausschlusses

infolge Zahlungsrückstandes ist ein Rechtsmrttel nicht zulässig.

8) Rechte und Pfl ichten der Mitol ieder

(1) Die f4itgl ieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins tei lzuhehmen. Zu
den Generalversammlungen werden dje ordentl ichen Mitgl ieder geladen. Das Stimm-
recht in der Generalversammlung sowie das aktrve und passive WahlrechL stehen nur

ordentl ichen l.4itgl iedern zu, Fördernde lYitgl ieder haben Anspruch auf Erhalt einer
jährl ichen Übersicht der Mittelaufbringunq und Verwendung (Einnahmen-Ausgaben-

Rechnung).

Die N,lrtgl ieder sind verpfl ichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern

und al les zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Verejns Schaden
erleiden könnte. Die lvl i tgl ieder sind zur pünktl ichen Zahlung einer al l fäl l igen Bei-
tr i t tsgebühr und der lvl i tgl iedsbeiträge in der von der Generalversammlung jährl ich

beschlossenen Höhe verpFlichtet.

(2)

9) vereinsoroane

Organe des Vereins sind die Generalversammluno, der Vorstand, der Egila!, die
Rechnunqsorüfer und das SghlCd-ggC-U-Sb!.

l0 Generalversammlund

(1) Die Generalversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Eine ordentl iche Gene-
ralversammlung f indet al le zwei Jahre statt.

(2) Eine außerordentl iche Generalversammlung hat infolge Beschlusses des Vorstandes

oder aoF schrif t l ich begründeten Antrag von mindestens einem Zehntel der ordentl i-

chen lYitgl ieder an den Vorsland oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen vter

Wochen staLtzufinden.

f3) Sowohl zLr den ordentl ichen wie auch zu den außerordentl ichen GeneralversammlLrn-
gen sind al le ordentl ichen Mitgl ieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin

schrif t l ich einzuladen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand,
(4) Anträge der Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der

Generalversammlung beim Vorstand schrif t l ich einzureichen,
(5) Gült ige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden,
(5) In der Generalversammlung sind al le ordentl ichen IVli tgl ieder tei lnahmeberechtigt und

stimmberechtigt. Jedes I\4itgl ied hat eine Stimme, lurist ische Personen werden dulch



ihre Organe vertreten. Dre Ubertragung des Stimmrechts im Wege der schrif t l ichen

Vollmacht ist zulässi9.

(7) Dre Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte al ler st immberechtrgten lvi i t-

gl ieder beschlussfähig. IsL die Generalversammlung zur festgesetzten Stunde nicht

beschkrssrahig, so f indet die Generalversammlung 20 tvl inuten später mit derselben

Tagesordnung statt,  die dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen be-

schlussfähig ist.

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen in der

Regel mit einfacher Stimmenmehrheit.  Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des

Vorsitzenden der Generalversammlung den Ausschlag. Beschlüsse, mit denen das

Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll ,  bedürfen jedoch

einer quali l izierten Mehrheit von zwei Drit teln abgegebenen gült igen Stimmen.

(9) Der Obmann/ die obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung, bei dessen

Verhinderung sein stel lvertreter. Ist auch dieser verhindert, so fuhrt das an lahren

älteste anwesende Vereinsmltgl ied den Vorsitz,

l1) Aufoäbenkreis der Generalversammlund

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
. Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts uhd des Rech-

nungsabschlusses; Entlastung des Vorstandes

. Beschlussfassung über den Voranschlag

. Bestel lungen der Mitgl ieder des VorsLandes, des Beirates und der Rechnungsprü-

fer,
. Festsetzung der Höhe der Beitr i t tsgebühr und der Mitgl iedsbeiträge FÜr ordentl iche

Mitgl ieder und fördernden I\4it9l ieder,

. Entscheidungen über Berufungen gegen Ausschüsse der lvl i tgl iedschaft,

.  Beschlussfassung über Statutenänderungen und freiwil l ige Auflösung des Vereins.

12) !&E!a.Eg

Der Vorstand bestehl aus zwei oder mehr Personen Zwingend sind ein Obmann/eine

obFrau und ein Stel lvertreter/ eine Stel lvertreterin bestel len, Es können zusätzl iche

Vorstandsmitgl ieder ernannt werden.

Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, hat bei Ausscheiden

eines gewählten lYitgl ieds das Recht/ an seine srel le ein anderes wählbares I\4ltglred

zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden General-

versammlung einzuholen ist.

(1)

(2)

Die FunktionsdaLrer des Vorstands beträgt zwei

Wahl eines neuen Vorstands. Ausgeschiedene

bar,

lahre. Auf jeden Fall  währt sie bis 7ur

Vorstandsmitgl ieder sind wieder wähl-
(3)
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(4) Der Vorstand wird vom Obmann/ der Obfrau, bei Verhinderung vom Stel lvertreter/

der Stel lvertreterin mündlich oder schrif t l ich einberufen.

(5) Der Vorstand Fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrhert, bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des obmannes/ der obtrau.

(6) Den Vorsitz führt der Obmann/ die obfrau, bei dessen/ deren Verhinderung der

Stel lvertreter/ die Stel lvertreterin. Ist dieser verhindert, führt den Vorsrtz das an Jah-

ren älteste anwesende Vorstandsmitgl ied.
(7) Die Funktion eines Vorstandsmitgl ieds endet durch Tod, Ablauf der Funktionsperiode,

Enthebung oder Rücktri t t ,
(8) Die Vorstandsmitgl ieder können jederzeit mit sofort iger Wirkung ihren schrif t l ichen

Rücktri t t  erklären, Die Rücktrl tbserklärung ist an der Vorstand, im Falle des Rücktri t ts

des gesamten Vorstands an die Generalversammlung zu richten.

l3) Aufoabenkreis des vorstands

(1) Dem Vorstand obliegt Leitung des Vereins, Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht

durch stahJten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbe-

reich fal len insbesondere Folgende Angelegenheiten:
. Erstel lung des Jahresvoranschlages sowle AbFassung des Rechenschaftsberichts

und des Rechnungsabschlusses.
. Vorbereitung der Generalversammlung.
. Einberufung der ordentl ichen und außerordentl ichen Generalversammlung.

. Information der Mitgl ieder über Tätigkeiten und frnanziel le Gebarung des Vereins

in den Generalversammlungen.
. Verwaltung des Vereinsvermögens

. Aufnahme und Ausschluss von Mitgl iedern

14) Besondere Oblieoenheiten einzelner vorstandsmitdl ieder

(1) Der Obmann / die obfrau ist das höchste Leitungsorgan, dem die operative Leitung

und Vertretung des Vereins nach außen, gegenÜber Behörden und drit ten Personen

obliegt. Erl Sle führt den Vorsitz in den Generalversammlungen und den Sitzungen

des Vorstands, Bei Gefahr im VerzLrg ist berechtigt, auch die Angelegenheiten, die rn

den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder anderer Vorstandsmitgl ieder

oder des Gesamtvorstands fal len, in eigener Verantlvortung selbstständig wahrzu-

nehmen. Diese bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zustän-

dige Vereinsorgan.
(2) Der obmann / dre obfrau fÜhrt die Protokolle der Generalversammlung und des Vor-

stands, er verwaltet dre Geldgebarüng des Vereins.

(3) Im Falle der Verhinderung des Obmannes / der Obrrau hat der Stel lvertreter/ die

Stel lvertreterin des Obmanns/ der obFraLr die Aufgaben wahrzunehmen



15) Ecta!

(1) Der Beirat ist das beratende Organ des Verelns. Er übt seine Beratungstätigkeit Über

Ersuchen des Vorstands aus. Seine ALlfgabe ist die Unterstützung des Vorstands bei

der Erfül lung des Vereinzwecks sowie bei der konkreten Enlscheidungsfindung.

(2) Der Beirat besteht aus drei oder mehr lvl i tgl iedern, die Generalversammlung des Ver-

eins wählt den Beirat mit einfacher l4ehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Mitgl ie-

der des Bej€ts können von der Generalversammlung wieder mit einfacher l \4ehrheit

der abgegebenen stimmen abberufen werden.

(3) Der Vorstand des Vereins ist verpfirchte[, regelm.ißig - mindestens jedoch halbjähr-

l ich - al len Mitgl iedern des Beirats in systematischer Form lnformationen Üller die

strategische Führung des Vereins sowie die wichtigsten operativen l4aßnahmen des

Vorstands für die ni ichsten 6 lvlonate sowie die wesentl ichen Ergebnisse des vergan-

genen Halbjahres zu übermitteln,
(4) Der Beirat ist vom Vorstand zwingend anzuhören. Werden vom Beirat Empfehlungen

- abgegeben, ist der Vorstand verpfl ichtet, diese innerhalb angemessener Zeit auf ihre

Realisrerbarkert zu prüFen und - wenn eine Erfül lLrng der Empfehlung njcht oder nicht

zur Gänze möglich ist - darzulegen, warum der Verein diesen EmPfehlungen nicht

nachkommt.
(5) Die Mitgl ieder des Beirats wählen aus ihrer l \4it te einen Vorsitzenden und einen stel l-

vertretenden Vorsitzenden, Ihre Mandate enden mit dem Ablauf der Amtsperiode des

Beirats, durch Abqerufung, Amtsniederlegung oder Ausscheiden aus dem Bejrat

(6) Der Beirat hat seine SitzLrngen mindestens etnmal pro Halbjahr abzuhalten. Weitere

sitzungen f inden staLt, wenn sich in besonderen Fällen das Ertordernis ergibt Uber

die Einberufung des Beirats entscheidet der Vorsitzende. Jedes Mitgl ied des Beirats

rst unter Bekanntgabe der Tagesordnung schrif t l ich einzuladen. Dre Einladung hat

spätestens 14 Tage vor dem Sitzungstermin zu erfolgen, Vor jeder Einberufung des

Beirats ist der Vorstand zu verständigen. Der Vorstand ist zur Teilnahme an den Bel-

ratssltzungen berechtigt, jedoch kann der Beirat für die Dauer der Erörterungen Über

einzelne Pünkte der Tagesordnung den Vorstand von der Teilnahme ausschlleßen

zur Beratung Über einzelne Tagesordnungspunkte können auf BeschlLlss des Beirats

auf Kosten des Vereins Sachverständige ünd Auskunftspersonen beigezogen werden.

Es besteht kein Beschlussfähigkeitsquorum, Beschlüsse werden mit einfacher lYehr-

heit der anwesenden [4itgl ieder gefasst. Ber Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des vorsitzenden,

16) Rechnunosprüfer

(1) Von der Generalversammlung werden zwei RechnungsprÜler auf Dauer von 5 Jahren

gewählt, eine Wiederwahl ist mögllch.



(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die lauFende

des Rechnungsabschlusses. sie haben der

der Uberprüfung zu berichten

17) gebicCEselieX!

1

Geschäftskontrol le und dle Überprüfung

Generalversammlung uber das frqebnis

(1)

(2)

In al len aus dem Vereinsverhältnis entstehenden streit igkeiten entscheldeL ein

Schiedsgericht nach den Eg 577 l l  ZPO

Das Schiedsgerichl wird aus drei natürl ichen Personen gebildet, die außer dem vor-

sitzenden dem Verein als |\4ibglieder angehören müssen Jeder der Streittei le hat dem

Vorstand innerhalb von sieben Tagen ein Mitgl ied als Schiedsrichter namhaFt zu ma-

chen. Diese wählen mir st immenmehrheit einen Vorsitzenden des Schiedsgerichts'

Bei Stlmmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los

Der Schiedsgericht fäl l t  seine Entscheidungen bei Anwesenheit al ler 14itgl ieder mit

einlacher Stimmenmehrheit Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen sei-

ne Entscheidungen sind vereinsintern endgÜlt ig

18) Auflösuno des Vereins

(1) Die Freiwil lrge Auflösung des Vereins kann nur in einer diesem Zweck einberufenen

außerordentl ichen Generalversammluog und nur mit Zweidrit telmehrheiI abgegebe-

nen gült igen St mmen beschlossen werden

f2) Der letzte Vorstand des Vereins hat die freiwil l ige Auflösung der vereinsbehörde

schrif t l ich anzuzeigen und ist verpfl ichtet, die freiwil l ige Auflösung in einem amtl ichen

Blatt zu verlautbaren. Llquidatoren sind der letzte Vereinsobmann und sein Stel lver-

treter,
(3) Das im Fall  der Auflösung oder bei WegFall des begünsLigten Vereinzwecks al lenfal ls

vorhandene Vereinsvermögen darf in kelner Form Vereinsmitgl iedern zugewendet

(3)

werden, sondern ist ausschließllchund zur Gänze fÜr gemeinnÜtzige Zwecke im Sin_

1e der 55 14 l f  BAO zu verwenden l


